
SPOBAG AG Düsseldorf 
- Wertpapier-Kenn-Nr.: 549060 - 
 
 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 
 

Freitag,  27. August  2010, 11.00 Uhr, 
 
im NH Düsseldorf City Nord, Münsterstr. 230-238, 40470 Düsseldorf, stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 
ein. 
 
Tagesordnung:  
 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SPOBAG AG zum 31. De-
zember 2009, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009 einschließlich des 
Berichts nach § 289 Abs. 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des 
erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB 
für das Geschäftsjahr 2009 für die SPOBAG AG  

 
Diese Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Tichauer Weg 21, 40231 Düsseldorf, und in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wer-
den sie jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich zugesandt. Sie stehen auch im In-
ternet unter www.spobag-ag.de zum Download bereit. Der Aufsichtsrat hat den vom 
Vorstand bereits aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist da-
mit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu diesem Ta-
gesordnungspunkt keine Beschlussfassung. 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäfts-
jahr 2009 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 
von EUR 311.955,55 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,15 je Stückaktie auf 
das dividendenberechtigte, gezeichnete Kapital von EUR 500.000,00, das sind EUR 
75.000,00 zu verwenden. Der Restbetrag in Höhe von EUR 236.955,55 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2009 

http://www.spobag-ag.de/
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 
Mitglied des Vorstands Entlastung zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2009 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mit-
gliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 

 
5. Wahlen zum Aufsichtsrat 
 

Die Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentli-
chen Hauptversammlung 2010 am 27. August 2010. Der Aufsichtsrat setzt sich ge-
mäß § 96 Abs. 1 letzter Halbsatz i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Anteil-
eignervertretern zusammen. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 der Satzung aus 
drei Mitgliedern. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend aufgeführten, bisherigen Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft in Einzelwahl in der aufgeführten Reihenfolge in den 
Aufsichtsrat zu wählen und zwar für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt: 
 
1. Herrn Dr. Robert Orth, wohnhaft in Düsseldorf, Rechtsanwalt; Herr Dr. Orth ist 

Vorsitzender der Aufsichtsräte der SMP AG, Düsseldorf, und der Fauser AG, Gil-
ching; 

2. Herrn Ferdinand Janka, wohnhaft in Engelberg, Schweiz; Herr Janka ist nicht Mit-
glied in weiteren Aufsichtsräten oder vergleichbaren Gremien; 

3. Herrn Thomas Hechtfischer, wohnhaft in Bochum; Rechtsanwalt. Herr Hechtfi-
scher ist nicht Mitglied in weiteren Aufsichtsräten oder vergleichbaren Gremien. 

 
Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge gebunden. 
 

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2010 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Rosenstr. 47, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2010 zu wählen. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich von der Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft eine Erklärung über den Umfang der geschäftlichen, finanziellen, persönlichen 
und sonstigen Beziehungen zwischen ihr, ihren Organen und Prüfungsleitern einer-
seits und der Gesellschaft und deren Organmitgliedern andererseits sowie den Um-
fang von im vorausgegangenen Geschäftsjahr erbrachten und für das folgende Jahr 
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vereinbarten Leistungen (insbesondere auf dem Beratungssektor) für die Gesellschaft 
vorlegen lassen. Anhaltspunkte dafür, dass die Unabhängigkeit der Warth & Klein 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht hinreichend gewährleistet ist, haben sich 
hieraus nicht ergeben. 

 
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung aufgrund geänderter gesetzli-
cher Rahmenbedingungen durch das ARUG anzupassen. Aus dem ARUG ergibt 
sich zwingender Anpassungsbedarf in der Satzung. Im Einzelnen schlagen Vorstand 
und Aufsichtsrat daher vor: 
 
§ 19 wird wie folgt neu gefasst: 
  „ 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat 
einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung ist – soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig 
ist – mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberu-
fen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind 
nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage 
der Anmeldefrist.“ 

 
§ 20 wird wie folgt vollständig neu gefasst: 
 
 „ 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 
sind nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deut-
scher oder englischer Sprache erfolgen. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts ist nachzuweisen. Als Nachweis des Anteilsbesitzes reicht eine 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des 
in- oder ausländischen depotführenden  Instituts aus. Der Nachweis hat sich auf 
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss 
der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse min-
destens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der Einberufung kann 
eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Im Ver-
hältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des 
Nachweises weitere Nachweise zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht in ge-
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höriger Form erbracht, kann der Aktionär von der Gesellschaft zurückgewiesen 
werden. 

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. In 
der Einberufung kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.“ 

 
 
Weitere Angaben zur Einberufung 

Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-
jenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. 
am 06. August 2010, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich 
zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depot-
führenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten 
Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 20. August 2010 bei der nach-
stehend genannten Adresse eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesit-
zes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt 
die Textform. 

Die Adresse der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle lautet:  
      SPOBAG AG 
      c/o Bankhaus Lampe KG 
      Handelsabwicklung 

Jägerhofstr. 10 
40479 Düsseldorf 

      Telefax: 0211 / 4952496. 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-
stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz 
des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf 
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag 
hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter der oben ge-
nannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptver-
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sammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut 
anzufordern. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die SPOBAG AG 500.000 
Aktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren, so dass die Gesamtzahl der Stim-
men 500.000 beträgt.  

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. 
Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-
lich. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur Erteilung der Voll-
macht auf Wunsch ein Formular verwenden, welches die Gesellschaft für diesen Zweck be-
reit hält. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintritts-
karte zugesendet und kann auch unter http://www.spobag-ag.de/hauptversammlung2010 
herunter geladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Adresse postalisch, per 
Fax oder per E-Mail angefordert werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
Absätze 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten zu be-
achten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.  

Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht 
auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach ei-
genem Ermessen ausüben. 

Die Vollmachtserteilung – sofern sie nicht durch in der Hauptversammlung anwesende oder 
vertretene Aktionäre in der Hauptversammlung erfolgt – an die Stimmrechtsvertreter ist nur 
möglich, wenn die Vollmacht bis spätestens zum 25. August 2010 den Stimmrechtsvertretern 
der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse der für die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft empfangsberechtigten Stelle zugeht:  

Stimmrechtsvertreter der SPOBAG AG 

 
Frau Ursula Jur 

c/o Rechtsanwälte Simon&Partner 
Königsallee 20 

40212 Düsseldorf. 
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Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Entsprechende 
Informationen sind auch im Internet unter http://www.spobag-ag.de einsehbar. 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 
Absatz 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 25.000,00 € am Grundkapital 
erreichen, das entspricht 25.000 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft bis 
zum Ablauf des 27. Juli 2010 unter nachfolgender Adresse zugegangen sein. 
      SPOBAG AG 
      Tichauer Weg 21 

40231 Düsseldorf 
      Telefax: 0211 / 216792 

Email: vorstand@spobag.de. 
Die Antragsteller haben bei Ergänzungsanträgen nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind.  

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG  

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvor-
schläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenan-
träge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind 
ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 
      SPOBAG AG 
      Tichauer Weg 21 

40231 Düsseldorf 
      Telefax: 0211 / 216792 

Email: vorstand@spobag.de. 
Bis spätestens zum Ablauf des 12. August 2010 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der 
Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den ande-
ren Aktionären im Internet unter http://www.spobag-ag.de unverzüglich zugänglich gemacht. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 12. August 2010 ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG  

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

 



 
- 7 - 

 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 
genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unterneh-
men einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 21 der Satzung der Gesellschaft 
ist der Vorsitzende der Versammlung ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des 
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie der 
einzelnen Frage- und Redebeiträge angemessen festsetzen. 

 

Veröffentlichungen auf der Internetseite  

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und 
Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.spobag-ag.de zur Verfügung. Weitergehende Erläuterungen zu 
den Rechten der Aktionäre einschließlich der Informationen nach § 124 a AktG sind unter 
der Internetseite http://www.spobag-ag.de zugänglich. 

Düsseldorf, im Juli 2010 

SPOBAG AG 

Der Vorstand 

 

http://www.spobag-ag.de/

